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Vernehmlassungsantwort: 23.477 n Pa. Iv. KVF-NR. Solidarbürgschaften zugunsten des Auto-
verlads 

Sehr geehrte Damen und Herren

Als grösste Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft vertritt der Schweizerische Gewerbeverband sgv 
über 230 Verbände und über 600 000 KMU, was einem Anteil von 99.8 Prozent aller Unternehmen in un-
serem Land entspricht. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste Dachverband der Schwei-
zer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie für ein unterneh-
mensfreundliches Umfeld ein.  

Die Vorlage will das Instrument der Solidarbürgschaft, welches im regionalen Personenverkehr bereits 
existiert, auf Autoverlade ausdehnen. Dadurch soll einerseits die Zinsbelastung der Transportunterneh-
men bei der Finanzierung der Betriebsmittel gesenkt werden. Andererseits können dadurch für die Be-
steller die Abgeltungen reduziert werden. Das Instrument soll jedoch nur Autoverladen zur Verfügung ste-
hen, die nicht eigenwirtschaftlich betrieben werden können. 

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv unterstützt die Vorlage.  

In Anbetracht der zu erwartenden (Zins-)Einsparungen, gegenübergestellt mit als gering eingeschätzten 
Aufwand für die Einführung, erachtet der sgv das Instrument der Solidarbürgschaften für Autoverlade als 
sinnvoll.  

Eine klare Regelung der Bedingungen für die Bürgschaften, so wie diese in Art. 19, Abs. 2 E-MinVG vor-
gesehen ist, erachtet der sgv ausserdem als wichtig. Durch die Festlegung der Eckwerte wie z.B. einer 
örtlichen Begrenzung, Maximalbeiträgen oder Fristen kann sichergestellt werden, dass die Gesuche effi-
zient und einheitlich bearbeitet werden können.  

Ausserdem fordert der sgv, dass das Risiko, welches dem Staat aus der Bürgschaft entsteht – z.B. auf-
grund des defizitären Betriebs der Verladeanlage – möglichst klein gehalten wird. Dies bedingt unter an-
derem, den Rahmen für die Bürgschaften möglichst eng zu stecken.  
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Wir danken für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen.  

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Gewerbeverband sgv 
 

 

 
Urs Furrer Michèle Lisibach 
Direktor Ressortleiterin 


